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wurden aus den Armen ihrer Gattinnen und zahlrei-

chen Familien gerissen, Väter mit ihren Söhnen weg-

geführt, und zuweilen übel behandelt. Es entstanden

die grauenvollen Mordsccnen zu llnrerwalden, die

hauptsächliche Folge eines im höchsten Grad unpoliti-
scheu Benehmens gegen die katholischen Geistlichen,—
willkürliche Wcgführungen und Einkerkerungen von

Hunderten von denen einige in Kastmatten und unter-
irdischen Gewölben auf nassem Stroh, unter dem stets

heruntertropfcndem Wasser, in ihrem eigenen Unralh,
bey Wasser und Brod schmachteten. Und wer will die

Menge gegen Priester beyder Religionen, gegen reli-
giöse Gewohnheiten genommene, für ein religiöses Volk,
wie die Schweizer, im höchsten Grad empörende, und

eben darum unkluge Maßnahmen und Beschlüsse; —
das Chaos der Gcseze, ihren Widerspruch,
ihre U n deut li ch keit; — die Vernachlaßigung der

wichtigsten Gegenstände, die innere Organisation des

Landes betreffend, und dagegen die leidenschaftliche

Behandlung geringfügiger Gegenstände, die Aergerlich-
keit der Debatten, den unwürdigen Ton, die triviale
Sprache, die in den Sälen der Gcstzgebung herrschte; —
endlich das P ri v a tb etraae n einzelner Glieder, das

dem Frommen, dem Stillen, dem Ehrlichen mehr

Verachtung, als Ehrfurcht einflößt, und selbst die Wir-
kung auch guter Handlungen paralisirt, — wer will,
sage ich, diese und andere offenbar widerrechtliche,

stllenverderbliche, terroristische Maßnahmen, Geseze,

Thaten, — wer will alle herzählen? "
In diesen Zeitpunkt fallt, wie sich der Vf. aus-

drückt, seine völlige politische Bckeh-
rung: er sah sich in seinen Hoffnungen und Wün-
scheu betrogen, das Vaterland der Willkührlichkeit der

Gewalten preisgegeben, und es war ihm unmöglich
Ehrfurcht gegen eine Regierung in feinem Herzen zu

behalten die für das Gute weder Willen noch Kraft
mehr hatte. — Oesterreichs Heere verdrängten nun
die Franken von einem Theil des helvetischen Bodens. —
Die fcyerlichen Zuflcherungcn des edeln Menfchenfreun-
des, der an der Spitze jener Heere stand, flößten

dem Vf. wieder Muth ein, er fühlte sich noch ein

freyer Schweizer, und sah die Möglichkeit zur Rettung
des Vaterlandes; er wünschte weder die alten Ver-
fassungen noch die alte Obrigkeit zurück, fondern be-

schäftigte sich mit Entwerfunq einer auf Freyheit, und
vernünftige Gleichheit gegründeten Constitution für
Helvetic». Das Kricgsglück wandte sich wieder, und

man fürchtete weniger die wiederkehrenden Franken/

als die Ungerechtigkeiten und Gewaltthätigkeiten der

helvetischen Regierung. — Auch dem Vf. wollte man
bange machen wegen einer Epistel an den Zen
l n n gs sch r ei b e r Vürkli, die er während die

Oestreicher im Lande waren, schrieb, die im Drucke

erschienen war, und deren Erwähnung ihn wirklich in

einige Verlegenheit zu setzen scheint, aus der er sich

durch die etwas sonderbare Erklärung ziehe» will:

„ Jene hätten den Sinn derselben am besten verstanden,

die sie als Ernst und Satyre zugleich aufgenommen.

Indeß dachte niemand mehr an die Epistel. —> —-
Der ?te Jenner erfüllte auch den Vf. mit neuen freu-

digen Hoffnungen für die Rückkehr der Ruhe, des

Friedens, der Eintracht, der Gerechtigkeit im In--
nern. — Aber was geschah? — Der Vollziehungs-
ausschuß entsprach zwar den Erwartungen, die man

von ihm hegte; die Zehnerconimißion hingegen desto'

weniger; da sie ihren Zweck nicht zu erreichen ver-

mochte, legre sie ihre Hände in den Schooß und rnhete ;-

in der Gesetzgebung hoben sich mit jedem Tage die'

Gegner der Vollziehung; nichcs Vernünftiges ward

gethan und dafür eine heillose Constitution erschaffen.

Das Volk in allen Gegendrn Helvctiens verlor alles

Zutrauen zu diesen Räthen, dafür wandte es solches

dem Vollz. Ausschüsse zu, und der Wunsch nach Ver-

tagung, nach Auflösung oder doch nach Verminderung:
der Repräsentanten ward immer allgemeiner —- und

in diesem Zeitpunkt schrieb der Vf., gewissermaßen als
Organ der öffentlichen Meinung, sein Memorial.

(Der Beschluß folgt.)

Ein vaar Worte über das Brnebmen des

Zürcherschen Reg. Statthalter Ulrichs
in-Betreff der Schweizerschen Schrift.

Der Reg. Statthalter Ulrich hatte nachfolgende

Erklärung in die Zürcher-Zeitung einrücken lassen:

Bestimmten Anzeigen zufolge, stehe» viele Leute im

dem Wahne, als halte ich selbst mehr oder minder'

Antheil an dem in Deuk erschienenen Entwürfe emesft

Memorials an die Vollziehungskommißion des Bürgers
Pfarrer Schweizers zu Einbrach. Hiezu hat ungeach--

tet der eigenen Erklärung des B. Pfarrers sinne mich'

unangenehm überraschende Dedikation Veranlassung:

gegeben. Ich halte es demnach meiner gegenwärtigem

Stellung angemessen mich deutlich und bestimmt dahim
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zu äusser», daß ich unabhängig von meinen Privatmci-

mmgeu es für strenge Pflicht Halle, als Beamteter und

Handhaber irgend einer politischen Ordnung derDinge,

nie öffentlich» weder direkte noch indirekte, über die

bestehende Regierung, weder für, noch gegen sie, mich

jemals einzulassen. Eines jeden Werke mögen vor dem

leidcnschastloscn Richter selbst sprechen. Uebrigens kann

ich mich bey dieser Gelegenheit nicht enthalten, dem

Publikum zu sagen, daß es sehr tief in meinen Wün-

schcn liegt, der polternde, herabwürdigende Ton, in

welchem man von der Negierung redt und schreibt,

möchte doch bald aus der Mode kommen. Er ver-

leiht meines Erachtens, den Gründen kein grösseres

Gewicht, und dekt zwckloser Weise, nur eigenes Elend

auf. — Zürich, den 21. May lgoo.
Der Vaterlandsfreund in seinem N. -8

läßt diese Erklärung als ein Seiten- oder Gegenstück

abdrucken, zu dem Benehmen des Reg. Statthalters

nu Canton Baden, der als er die anonyme Schrift:
„Die Mehrheit der Acuvdürger im Canton Baden

an die gesetzgebenden Räthe in Bern " — „ durch

„einen Zufall in die Hände bekam, es für seine

„ Amtspflicht hielt, die weitere Verbreitung zu gmler-

„ drücken, den Verfasser aufzusuchen, der Regierung

„ Nachricht davon zu ertheilen und alle Anstalten zu

„ treffen, daß im Canton Ordnung und Ruhe beyde-

„halten werde." Ich gestehe gerne, daß ich nicht

einsehe, wie die Erklärung des einen Statt-
Halters ctn Seitenstück zu dem Benehmen des

andern seyn kann. Nicht nur zweifle ich daran,
daß ein Reg. Statthalter die Pflicht und das Recht

habe, die Verbreitung irgend einer Druckschrift zu

verhüten, sondern ich glaube er hat die Macht
dazu nicht, und den Beweis dafür liefert,

mir der belobte Stadthalter von Baden, der bey

dem besten Willen es zu thun, nicht verhindern

konnte, daß die bewußte Flugschrift allenthalben

sich findet: ich bin auch überzeugt, daß jede Bemü-

hung irgend eines öffentlichen Beamten, eine Schrift
zu lmtcrdrükcu, gerade das Gegentheil wirkt, und den

Absaz und die Verbreitung der Schrift begünstigt.—
Was die Aufsuchung des Verfassers betrifft, so konnte

davon in Zürich die Rede nicht seyn, weil sich der

B. Schweizer genannt hatte; der Regierung konnte

der Reg. Stadthalter seiner Erklärung unerachtet Nach-

richt ertheilt haben; und daß die Ruhe und Ordnung
im Canton Zürich nicht wäre beybehalten worden, ist

mir nicht bekannt.

Wann ich mich einen Augenblik in die Lage des Reg.
Stadthalters von Zürich verseze, so würde ich jedem Ta-S-

lcr meiner Erklärung etwa folgendes antworten : „ Sie
mißverstehen mich, und es kann leicht seyn, daß ich
durch die Art, wie ich mich ausdrükte, an dem Miß-
Verständnisse Schuld trage. —- Ich bin nichts weniger
als neutral in Rüksicht auf unsere gegenwärtige Vcr«
fassurg und das Personale der Regierung. Sie müssen

aber meine Privatmmmng von meiner Handlmigsncise
als öffentlicher Beamter sorgfältig trennen. Es liegt
überhaupt tief in meinen Begriffen, irgend eine beste-

hende Ordnung der Dinge, sey sie nun an sich gut
oder schiecht, nie durch einen illegalen Schritt
zu stürze», oder zu untergraben. Ich fürchte mich
immer vor gewaltsamen Er>chütterm,gen. Wenn ich
mich alsdann noch selbst als einen Theil ter Regierung,
als den ersten Beamten eines CantonS denke, so könnte

ich es, welches auch meine individuelle Denkart seyn

möchte, unmöglich über mich nehmen als ihr Lvdred.
ncr oder als ihr Tadler öffentlich mich zu zeigen. Die
Regierung, dünkt mich, soll durch Handlungen
sprechen.. Durch Handlungen, und nicht durch Worte,
wird ihr Werth und die öffentliche Meynung über sie

bestimmt.—Die Schweizerische Schrift, die vielleicht
mehr Aufsehen erregt hat, als sie verdiente, habe ich
gleich nach ihrer Erscheinung an die Regierung ge-

sandt, und dem Verfasser selbst in einem besondern

Schreiben, mein Mißbelieben über die wenig delikate

Dedikation bezeugt.... Was «vollen sie, daß ich mehr
thun sollte? Die Stimmung in Bern wechselt fast von
Woche zu Woche ab und ein Reg. Stadlhaller läuft
sehr in Gefahr heute etwas zu thun was recht ist, und
das doch morgen vielleicht sehr unrecht seyn kann.

Ich bin z. B. sehr verlegen, wie man es mir der

Sündfllith von Flugschristen aller Art gehalten wissen

will. Soll ich, der ich kaum Zeit habe, eine Zei-
tung zu lesen den Censor machen? Oder wo find in
Bern selbst die Schranken der Preßfreyheit? Soll ich

nach der abwechselnden Stimmung, für jede gedrukte

Sottise verantwortlich seyn?

U st ert.

Grosser Rath, 5. Juni. Der Vollz. Aus-
schuß zeigt an, daß die fränkische Armee seit dem 51.

May Bcllenz und seit dem i. Juni Locarno und Lanis
besezt habe.

Senat, 5. Juni. Keine Geschäfte.
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